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Zu den Korrekturvoraussetzungen von Renten der tariflichen 

Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes vor der 

Systemumstellung

von Wolfgang Göbel1 und Markus Vogts2

Rechtsprechung

1. Sofern ein Träger der tariflichen 
Zusatzversorgung  des öffentlichen 
Dienstes (hier: Versorgungsanstalt 
des Bundes und der Länder – VBL) 
eine Korrekturentscheidung über 
bereits geleistete Renten nach dem 
Recht vor der Systemumstellung 
im öffentlichen Dienst treffen will, 
ist dies unter Beachtung des den 
Grundsatz von Treu und Glauben 
konkretisierenden Maßstabs des 
§ 48 VwVfG außerhalb der Voraus-
setzungen nach § 40 VBLS n.F. 
möglich. 

2. Weil hier nicht erwiesen war, 
dass es bei der VBL eine Arbeits-
kultur gab, Sollrentenberechnun-
gen nach § 40 Abs. 2 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe e VBLS i.d.F. bis 
zum 31.12.2001 nicht vorzuneh-
men, ergab sich jedoch im vor-
liegenden Fall aus der Jahresfrist 
nach § 48 Abs. 4 VwVfG kein Auf-
hebungshindernis.

OLG Karlsruhe, Urteil vom 
21.12.2010 – 12 U 209/09

Um zu verhindern, dass Nachteile, die 
in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung durch die grundsätzliche Kürzung 
von Beitrags- und Beschäftigungszeiten 
nach dem FRG um 40 Prozent insbe-
sondere bei einem Rentenbeginn ab 
dem 1.10.1996 eintraten, im Wege der 
bis zum 31.12.2001 gewährten Gesamt-
versorgung ausgeglichen werden mus-
sten, verfügte die 30. Satzungsänderung 
der VBL vom 26.6.1997 die Selbstver-
pflichtung, nach § 40 Abs. 3 Buchstabe 
a Doppelbuchstabe e VBS eine Sollren-
tenberechnung der gesetzlichen Ren-
te ohne die Anwendung von Artikel 6 

§ 4 Abs. 6 FANG bzw. § 22 Abs. 4 FRG 
vorzunehmen. 

Da eine Vereinbarung zur Vornahme 
dieser Sollrentenberechnung mit den 
Trägern der gesetzlichen Rentenversi-
cherung – anders als im Rahmen der 
Systemumstellung zum 1.1.2002 nach 
§ 33 Abs. 4 ATV – nicht existierte, wa-
ren die Zusatzversorgungskassen gehal-
ten, diese Berechnungen selbst vorzu-
nehmen. Im vorliegenden Fall und in 
drei weiteren am selben Tag vor dem 
OLG Karlsruhe verhandelten Fällen 
hatte die VBL solche Berechnungen 
nicht vorgenommen und die Renten 
überzahlt. 

Zum Streit kam es, nachdem es auf-
grund des am 30.4.2007 verkündeten 
Altersrentenanpassungsgesetzes unter 
den Voraussetzungen des neu gefassten 
Artikels 6 § 4c Abs. 2 FANG zu einer 
Neuberechnung der gesetzlichen Ren-
te für eine bis zum 30.6.2000 währen-
de Übergangszeit gekommen war und 
die VBL daraufhin anlassbezogen eine 
Neuberechnung der Betriebsrente vor-
nahm. 

Da sich die Ausprägung des Grund-
satzes von Treu und Glauben nach 
der Rechtsprechung des BGH vom 
22.5.1985 (NJW-RR 1986, S. 162) 
hier an den für die Beamtenversorgung 
entwickelten Grundsätzen orientierten 
musste, war aufzuklären, welche Ar-
beitskultur bei der VBL bzgl. der sat-
zungsrechtlich angeordneten Sollren-
tenberechnung herrschte.

Gekürzter Sachverhalt

Der Kläger bezog von der Bundesver-
sicherungsanstalt für Angestellte ab dem 
1.1.1999 eine gesetzliche Altersrente. 
Daneben erhielt er, wie ihm unter dem 

29.3.1999 mitgeteilt wurde, ebenfalls 
seit dem 1.1.1999 von der Beklagten 
eine Versorgungsrente für Versicherte 
nach § 37 VBLS a. F. in Höhe von zu-
nächst monatlich 1.245,55 DM brutto. 
Zur Errechnung der Versorgungsrente 
ging die Beklagte von einer Gesamt-
versorgung in Höhe von 3.646,40 DM 
aus und zog davon eine gesetzliche 
Rente in Höhe von 2.400,85 DM ab. 
Mit Rentenbescheid der Deutschen 
Rentenversicherung vom 21.8.2007 
wurde die gesetzliche Rente des Klä-
gers von Anbeginn neu festgestellt, da 
das Bundesverfassungsgericht mit Be-
schluss vom 13.6.2006 – 1 BvL 9/00 
u.a. – den Gesetzgeber aufgefordert 
hatte, zugunsten der am 30.9.1996 ren-
tennahen Jahrgänge bis zum 31.12.2007 
eine Übergangsregelung für die Absen-
kung der Entgeltpunkte nach § 22 Abs. 
4 FRG zu schaffen, die mit dem Ren-
tenversicherungs-Anpassungsgesetz im 
April 2007 vorlag. 

Diesen Bescheid der DRV nahm 
die Beklagte zum Anlass, auch die Be-
triebsrente des Klägers rückwirkend 
ab 1.1.1999 – und erstmals unter An-
wendung der Vorschrift des § 40 Abs. 1, 
Abs. 2 a) ee) VBLS a. F. – zu berechnen. 
Unter Heranziehung der nicht abge-
senkten gesetzlichen Rente (2.793,79 
DM) gelangte die Beklagte in ihrer 
von dem Kläger angegriffenen Mittei-
lung vom 14.2.2008 zu dem Ergebnis, 
dass die Zusatzrente des Klägers für den 
Zeitraum vom 1.1.1999 bis 29.2.2008 
mit insgesamt 21.085,80 Euro über-
zahlt sei, forderte diesen Betrag jedoch 
nicht zurück. Gleichzeitig teilte sie dem 
Kläger mit, dass die Betriebsrente in 
der bisherigen Höhe von 611,70 Euro 
netto letztmalig für Februar 2008 ge-
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zahlt wurde und in Zukunft (ab dem 
1.3.2008) monatlich nur noch 516,29 
Euro brutto/428,00 Euro netto betrage. 
Das Landgericht hatte die auf Feststel-
lung gerichtete Klage, dem Kläger auch 
ab dem 1.3.2008 eine Rente zu gewäh-
ren, bei der die Versorgungsrente mit 
den um die Abschläge nach § 22 Abs. 4 
FRG verminderten Bezügen ermittelt 
wird, abgewiesen. 

Entscheidung

Die zulässige Berufung wurde für nicht 
begründet erachtet, dem Kläger stehe 
kein Anspruch auf die begehrte Fest-
stellung zu.

Aus der Begründung

Der Grundsatz von Treu und Glauben 
gebietet die Einhaltung des Vertrauens-
grundsatzes und dabei die Gesamtab-
wägung im Einzelfall (BGH, NJW-RR 
1986, 162). Hierzu gehört es auch, dass 
Korrekturen nicht in einem beliebi-
gen Zeitrahmen möglich sind. Dieser 
Grundsatz wird durch die Bestimmung 
des § 48 Abs. 4 VwVfG konkretisiert, 
wonach die Rücknahme eines rechts-
widrigen begünstigenden Verwaltungs-
akts nur innerhalb eines Jahres seit 
dem Zeitpunkt möglich ist, in dem die 
Behörde von Tatsachen Kenntnis er-
hält, die die Rücknahme eines Verwal-
tungsakts rechtfertigen. Dabei setzt erst 
die vollständige Kenntnis aller für die 
Entscheidung über eine Rücknahme 
relevanten Tatsachen die Frist in Lauf, 
sodass es sich um eine reine Entschei-
dungsfrist handelt. Beweispflichtig für 
den Zeitpunkt, in dem die Behörde 
Kenntnis von den Tatsachen i. S. d. § 48 
Abs. 4 VwVfG erlangt hat, ist grund-
sätzlich die Behörde, nicht der von der 
Rücknahme betroffene Bürger. Dies 
gilt insbesondere, soweit es sich um be-
hördeninterne Vorgänge handelt. Es ist 
jedenfalls im Zweifel Sache der Behör-
de, nachzuweisen, dass sie nicht schon 
vor Jahresfrist davon Kenntnis hatte.

Auf Grundlage der von dem Se-
nat durchgeführten Beweisaufnahme 
ist der Senat mit dem für § 286 ZPO 
erforderlichen Maß an Gewissheit der 
Überzeugung, dass die Beklagte von 
dem Umstand, dass beim Kläger ein 
Fremdrententatbestand zu berücksichti-

gen war, erst im Jahr 2007 infolge der 
Neufeststellung der gesetzlichen Rente 
Kenntnis erlangt hatte. 

Entgegen der Darstellung des Klä-
gers gab es im Jahr 1999 bei der Be-
klagten weder eine Anweisung noch ei-
ne Arbeitskultur dahingehend, dass Zei-
ten nach dem Fremdrentengesetz bei 
der Bemessung der Betriebsrente nicht 
zu berücksichtigen waren. Der Zeuge 
W. hat aus Sicht der Führungsebene der 
Beklagten glaubhaft und überzeugend 
dargelegt, dass die Satzungsänderung, 
die zur Einführung des § 40 Abs. 1, 
Abs. 2 a) ee) VBLS a. F. führte, von der 
Beklagten „ohne Wenn und Aber“ um-
gesetzt wurde. Der Zeuge legte dar, dass 
die in Rede stehende Satzungsände-
rung auf „Biegen und Brechen“ umzu-
setzen war. Aufgrund dieser Darlegung 
steht für den Senat fest, dass die Umset-
zung der Satzungsbestimmung des § 40 
Abs. 1, Abs. 2 a) ee) VBLS a. F. nicht zur 
Disposition der Beklagten stand und es 
keine Anweisung ab, diese Regelung in 
der Praxis nicht anzuwenden. 

Nach den überzeugenden Angaben 
des Zeugen K. sollte die Bestimmung 
des § 40 Abs. 1, Abs. 2 a) ee) VBLS a. F. 
nach den Vorstellungen der Führungs-
ebene der Beklagten auch in einfacher 
Weise angewendet werden, nämlich da-
durch, dass in (nur) einem vorgegebe-
nen Rechenschritt die Sollrente ange-
rechnet wird. Mit einem für das Leben 
praktischen Grad von Gewissheit folgt 
hieraus, dass eine Nichtanwendung die-
ser Bestimmung nur auf individuelle 
Bearbeitungsfehler einzelner Mitarbeiter 
zurückzuführen ist, die die Fremdrenten 
im gesetzlichen Rentenbescheid über-
sehen haben. Vor diesem Hintergrund 
ist mit der nach § 286 ZPO erforder-
lichen Gewissheit auch die theoretische 
Möglichkeit auszuschließen, dass es ein-
zelne Mitarbeiter bewusst unterlassen 
haben, Fremdrenten zu berücksichtigen. 

Zwar bietet das Sechs-Augen-Prin-
zip der Beklagten, wie der vorliegende 
Fall zeigt, keine vollkommene Rich-
tigkeitsgewähr. Die betroffenen Mitar-
beiter konnten wegen des Sechs-Au-
gen-Prinzips nicht davon ausgehen, 
dass Falschbearbeitungen dauerhaft un-
entdeckt bleiben, sodass auch dies im 
Hinblick auf mögliche arbeitsrechtliche 

Konsequenzen dagegen spricht, dass die 
Mitarbeiter auf Ebene der Sachbearbei-
ter bewusst falsche Rentenmitteilungen 
erstellt haben. Daher schließt der Senat 
aus, dass der Fremdrententatbestand des 
Klägers bereits 1999 bekannt war. 

Vor diesem Hintergrund ordnen 
sich auch die Angaben der Zeugin T. 
in das Geschehen ein, die Angabe, dass 
in der täglichen Bearbeitung § 40 Abs. 
1, Abs. 2 a) ee) VBLS a. F. anzuwenden 
war und eine fehlende Berücksichti-
gung von Fremdrenten bei der Be-
triebsrente nur auf ein Übersehen der 
entsprechenden Teile des gesetzlichen 
Rentenbescheids zurückgeführt wer-
den konnte. Der Senat hat keine An-
haltspunkte dafür, dass die Zeugin T. die 
Unwahrheit gesagt hat.

Nach Angaben der Zeugin H. in ei-
nem Parallelverfahren, das gemeinsam 
mit diesem Verfahren verhandelt wurde, 
hat bei der Beklagten in Vorbereitung 
des Senatstermins eine Besprechung 
zum Thema der damaligen Bearbeitung 
der Fremdrentenfälle stattgefunden. Der 
Senat unterstellt der Beklagten keine 
Manipulation von Zeugen. Für den Se-
nat ist aber nicht zu erkennen, in wel-
chem Maße die Aussage der Zeugin T. 
das Ergebnis ihrer individuellen Erin-
nerung ist, in welchem Maße hier Er-
läuterungen der Vorgesetzten zur dama-
ligen Bearbeitungsweise hineingewirkt 
haben oder inwieweit Unterhaltungen 
mit der Zeugin H., die Teilnehmerin o. 
g. Besprechung war, zu dieser Sache ei-
ne Rolle gespielt haben.

Da eine ständige Verwaltungspraxis 
der Nichtanwendung des § 40 Abs. 2 a) 
ee) VBLS a. F. nicht festgestellt werden 
konnte, bedarf es keiner Entscheidung, 
ob aus einer entsprechenden satzungs-
widrigen Handhabung in anderen Fäl-
len eine Bindung zugunsten der Kläge-
rin entstehen könnte. 

Anmerkung

Die streitgegenständliche Satzungsvor-
schrift verpflichtet die Beklagte, „die 
Rente“ zu ermitteln, die ohne die An-
wendung von Art. 6 § 4 Abs. 6 FANG 
bzw. von § 22 Abs. 4 FRG aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung zu leis-
ten wäre. Dieser Vorgabe entsprechen-
de Berechnungen lassen sich allerdings 
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nicht durch einen von der VBL aufge-
legten Vordruck vornehmen. Denn die-
ser sieht lediglich eine näherungsweise 
Berechnung der Sollrente vor. Denn aus 
der Summe der Entgeltpunkte aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung wer-
den zunächst die mit dem Faktor 0,6 
bewerteten Zeiten herausgerechnet und 
sodann nach Erhöhung um den Faktor 
1/0,6 wieder hinzuaddiert. 

Diese vereinfachte Berechnung lässt 
die Gesamtleistungsbewertung der ge-
setzlichen Rentenversicherung außer 
Acht, ferner den Umstand, dass nach 
§ 262 SGB VI häufig Zuschläge für 
Beitragszeiten zu berücksichtigen sind. 
Die Verwendung des Vordrucks er-
möglicht daher nur eine Schätzung der 
Sollrente im Rahmen eines durch den 
Vordruck bestimmten Näherungsver-
fahrens. Für die Anwendung eines Nä-
herungsverfahrens fehlt es aber an einer 
ausreichenden Rechtsgrundlage. Denn 
eine dem § 2 Abs. 5 Satz 2 BetrAVG 
entsprechende Regelung, die ein Nähe-
rungsverfahren zulässt, ist im vorliegen-
den Sachzusammenhang nicht existent. 

1 Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familien-
recht, Legiendamm 6, 10179 Berlin

2 Rentenberater, Kanzlei VOGTS & PART-
NER, Lötzener Str. 6, 76139 Karlsruhe
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